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d) an Häusern dringende- Reparaturen und in Ge
meinden, in denen der Wohnraumdurchschnitt pro Person 
unter 4 qm liegt, auch umfassendere Arbeiten vornehmen.

A r t i k e l  VII
1. Die zuständigen deutschen Behörden können jeden 

zum Vollzug dieses Gesetzes erforderlichen Wohnraum 
erfassen.

2. Die Erfassung erfolgt durch Zustellung einer schrift
lichen Mitteilung an den Hauseigentümer und den je
weiligen Inhaber des Wohnraums. Falls dies praktisch 
nicht durchführbar ist, kann die Erfassung durch An
schlag der schriftlichen Mitteilung an einer deutlich sicht
baren Stelle des zu erfassenden Wohnraums erfolgen.

3. Der Betroffene kann innerhalb einer Frist von drei 
Tagen nach Zustellung'oder Anschlag der Mitteilung Be
schwerde bei der Wohnungsbehörde einlegen, welche die 
Erfassung ungeordnet hat. Falls diese Behörde der Be
schwerde nicht abhilft, muß sie dieselbe der Aufsichts
behörde zur Entscheidung verlegen. Die Beschwerde hat 
keine aufschiebende Wirkung.

A r t i k e l  VIII

1. Bei der Zuteilung freien Wohnraums haben sich 
die deutschen Wohnungsbehörden nach folgenden 
Grundsätzen zu richten:

a) In erster Linie sind in jedem Falle bevorzugt zu 
berücksichtigen solche Personen, die dem nationalsozia
listischen Regime Widerstand geleistet haben oder durch 
seine Maßnahmen benachteiligt worden sind.

b) Unter gleichberechtigten Personen sind zu bevor
zugen:

I. kinderreiche Familien;
II. bejahrte Personen;

III. Invaliden und Körperbehinderte.

Die obige Vorzugsbehandlung ist jedoch den örtlichen 
Verhältnissen und etwaigen Anweisungen der Militär
regierung unterworfen.

c) Auf entsprechende Anweisung der Militärregie
rung ist an Orten, in denen Mangel an Facharbeitern 
besteht, derartigen Arbeitskräften gleichfalls Vorrang zu 
gewähren.

d) Niemand darf auf Grund seiner gesellschaftlichen 
oder finanziellen Stellung bevorzugt behandelt werden.

e) Ausländer, die sich freiwillig in Deutschland auf
halten, sind wie deutsche Staatsangehörige zu behandeln.

2. Die Zuteilung wird in folgender Weise vor
genommen:

a) Die deutschen Wohnungsbehörden haben für jeden 
Wohnraum, sobald er durch Erfassung oder anderweitig 
frei wird, eine nach den obigen Grundsätzen ausgewählte 
Person als Mieter zu benennen und von dem Eigentümer 
zu verlangen, mit dieser ein Rechtsverhältnis abzu
schließen, das ihm die Benutzung des betreffenden Wohn
raums sichert (Zuweisung).

b) Falls der Eigentümer nicht einwilligt oder nicht 
erreichbar ist, kann die Wohnungsbehörde eine Ver
fügung erlassen, welche die Wirkung eines Mietver
trages hat.

c) Ein Mietvertrag gemäß Absatz 2 a) oder eine 
Verfügung mit der Wirkung eines solchen, ge
mäß Absatz 2 b), ist für die von der zuständigen Woh- 
nungsbehörde festgesetzte Dauer gültig. Mietvertrag oder

Verfügung müssen den zu zahlenden Mietzins sowie alle 
von der Wohnungsbehörde als zweckmäßig erkannten 
Bedingungen und Bestimmungen enthalten. Hierbei hat 
die Wohnungsbehörde Mietverträge, wie sie für Woh
nungen der betreffenden Art ortsüblich sind, zu berück
sichtigen.

dj Innerhalb 15 Tagen nach der Erfassung muß der 
Mietvertrag abgeschlossen und die Wohnung bezogen 
werden.

e) Ein vor der Erfassung begründetes Rechtsverhält
nis, insbesondere ein Mietvertrag über die Benutzung des 
erfaßten Wohnraums, erlischt spätestens mit dem Inkraft
treten eines nach den Vorschriften dieses Paragraphen 
abgeschlossenen neuen Rechtsverhältnisses. Ein nach der 
Erfassung vorgenommenes Rechtsgeschäft über die Über
lassung des erfaßten Wohnraums, das den Vorschriften 
dieses Paragraphen nicht entspricht, ist nichtig.

A r t i k e l  IX

1. Alle Personen müssen mit dem Antrag auf Zu
teilung von Wohnraum der zuständigen Wohnungs
behörde ihre Lebensmittelkarten und, falls sie der Arbeits
registrierungspflicht unterliegen, eine entsprechende Be
scheinigung des Arbeitsamtes mit Angabe ihres Berufes 
oder ihrer Beschäftigung vorlegen

2. Wer Anspruch auf Bevorzugung, erhebt, weil er 
dem nationalsozialistischen Regime Widerstand geleistet 
oder unter ihm Benachteiligung erlitten hat, muß;

a) entweder eine Bescheinigung seiner Entlassung 
aus dem Konzentrationslager oder

b) als Beweis seines Anspruchs eine schriftliche Be
stätigung des örtlichen Gewerkschaftsausschusses oder, 
in Ermangelung einer solchen oder, falls der Antrag
steller nicht Mitglied einer Gewerkschaft ist, der zu
ständigen Stelle einer von der Militärregierung zu bestim
menden Organisation beibringen..

3. Wer eine bevorzugte Behandlung auf Grund von 
Gebrechlichkeit oder Körperbehinderung beansprucht, hat 
hierüber eine ärztliche Bescheinigung beizubringen.

4. Alle deutschen Wohnungsbehörden haben ein 
zweckentsprechendes Verzeichnis aller Personen zu füh
ren, die einen Antrag auf Wohnungszuteilung gestellt 
haben.

A r t i k e l  X

Die deutschen Wohnungsbehörden haben der Militär
regierung und den deutschen übergeordneten Verwal
tungsbehörden Berichte einzureichen. Termine und Form 
der Berichterstattung unterliegen den Vorschriften der 
Militärregierung bzw. den übergeordneten deutschen Ver
waltungsbehörden. Diese Berichte haben die Art und 
Weise der Durchführung der Bestimmungen dieses Ge
setzes anzugeben und insbesondere aufzuzeigen, in 
welchem Ausmaße und auf welche Weise die in 
Artikel VIII niedergelegten Zuteilungsgrundsätze An
wendung finden.

A r t i k e l  XI

Die Militärregierung kann bestimmte Gemeinden oder 
gewisse Bezirke zu ,,Brennpunkten des W ohnungsbedarfs" 
erklären. Liegt eine derartige Erklärung bezüglich einer 
Gemeinde oder eines Bezirkes vor, so können die zu
ständigen deutschen Wohnungsbehörden alle erforder
lichen Maßnahmen treffen, um den Zuzug von Personen 
dorthin zu verhindern und die Abwanderung von Ein-


